
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Laut Stadtrechtsnovelle vom 11. Dezember 2019, kundgemacht am 24. Februar 2020 im 

Landesgesetzblatt 12/2020, ist seit 1. März 2020 die Kundmachung gemäß § 19 StR 1966  

in elektronischer Form auf www.stadt-salzburg,at rechtsverbindlich.  

 

Wir bieten Ihnen jedoch weiterhin als kostengünstiges Service die 14-tägig erscheinende 

Amtsblatt-Sammlung der Kundmachungen der Stadt Salzburg als Information in gedruckter 

Form an. Zur schnellen Suche finden Sie auf der Titelseite einen QR-Code, der Sie direkt zu  

den rechtsverbindlichen Kundmachungen führt.  
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bestellschein 
 

 
Aufgrund einer Stadtrechtsnovelle sind die 
rechtsverbindlichen Kundmachungen seit 1. März 2020 auf 
der Stadthomepage www.stadt-salzburg.at zu finden. Sie 
erhalten künftig 14-tägig eine Sammlung dieser tagesaktuell 
elektronisch kundgemachten Amtsblatt-Stücke in gewohnter 
Form. 
 

Bestellung / Abbestellung / Fragen zum Abo unter  

informationszentrum@stadt-salzburg.at bzw. 

Info-Z, Schloss Mirabell, A-5024 Salzburg – 

Kennwort „Amtsblatt“ 

Name:   

Straße:  

UID-Nummer:__________________________________________________ 

Postleitzahl: Ort:  

Datum: Unterschrift:  

 

Das Abo verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn es nicht spätestens  

bis November des laufenden Jahres schriftlich gekündigt wird.  
 

 

 

 

Amtsblatt-
Sammlung  

 

Nur EURO 18,89 

pro Jahr im Abo 
 
 
 
Informative Sammlung der Amtsblatt-
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Wichtige Info zum elektronischen Amtsblatt 
 

Laut Stadtrechtsnovelle vom 11. Dezember 2019, 

kundgemacht am 24. Februar 2020 im Landesgesetz-

blatt 12 / 2020, ist seit 1. März 2020 die Kundmachung 

gemäß § 19 StR 1966 in elektronischer Form rechts-

verbindlich. 
 

Wir bieten Ihnen jedoch weiterhin als kostengünstiges 

Service die 14-tägig erscheinende Amtsblatt-Samm-

lung der Kundmachungen der Stadt Salzburg als In-

formation in gedruckter Form an. Zur schnellen Su-

che finden Sie auf der Titelseite einen QR-Code, der 

Sie direkt zu den rechtsverbindlichen Kundmachun-

gen führt.   

Direkter Link: www.stadt-salzburg.at/amtsblatt  
  
 

 

Jahrgang 2023  Kundgemacht im Internet am 23. August 2023 

www.stadt-salzburg.at 

 

108. Kundmachung 

Öffentliche Bekanntmachung einer mündlichen Verhand-

lung, Ansuchen nach § 32 WRG: Bauwasserhaltungs-

maßnahmen für den Neubau der Firmenzentrale Aldi Süd 

KG 

GZ: 01/01/26097/2023/033 

 

Ansuchen nach § 32 WRG: Bauwasserhaltungsmaß-

nahmen für den Neubau der Firmenzentrale Aldi Süd 

KG 

 

Öffentliche Bekanntmachung einer mündlichen 

Verhandlung 
 

In folgender Angelegenheit wird eine mündliche Ver-

handlung anberaumt: 

 

Aldi Süd KG – Neubau Firmenzentrale an der Adres-

se Moserstraße 42, 5020 Salzburg 

Bauwasserhaltungsmaßnahmen (Entnahme von Grund-

wasser aus einer umspundeten Baugrube, Wiederversi-

ckerung nach Vorreinigung) im Bautätigkeitsbereich auf 

den Gst. 1327/2, 1327/9, 1331/4, 1331/22, 1331/21, 

1331/16 KG Siezenheim II 

 

Ansuchen um wasserrechtliche Bewilligung gemäß § 32 

Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG 1959) 

 

Ort: Moserstraße 39, 5020 Salzburg 

 

Datum: 14.09.2023 Zeit: 08:30 Uhr 

 

Beteiligte können persönlich zur Verhandlung kommen, 

an ihrer Stelle einen Bevollmächtigten/eine Bevollmäch-

tigte entsenden oder gemeinsam mit ihrem/ihrer Bevoll-

mächtigten zur Verhandlung kommen. 

 

Bevollmächtigter/Bevollmächtigte kann eine eigenbe-

rechtigte natürliche Person, eine juristische Person oder 

eine eingetragene Personengesellschaft sein. Personen, 

die unbefugt die Vertretung anderer zu Erwerbszwecken 

betreiben, dürfen nicht bevollmächtigt werden. 

 

Der/Die Bevollmächtigte eines/einer Beteiligten muss mit 

der Sachlage vertraut sein und sich durch eine schriftliche 

Vollmacht ausweisen können. Die Vollmacht hat auf 

Namen oder Firma zu lauten. 

 

Eine schriftliche Vollmacht ist nicht erforderlich, 

− wenn sich der/die Beteiligte durch eine zur berufsmä-

ßigen Parteienvertretung befugte Person (zB einen 

Rechtsanwalt/eine Rechtsanwältin, einen Notar/eine 

Notarin, einen Wirtschaftstreuhänder/eine Wirt-

schaftstreuhänderin oder einen Ziviltechniker/eine Zi-

viltechnikerin) vertreten lässt, 

− wenn der/die Bevollmächtigte des/der Beteiligten sei-

ne/ihre Vertretungsbefugnis durch seine/ihre Bürger-

karte nachweist, 

− wenn sich der/die Beteiligte durch uns bekannte An-

gehörige (§ 36a des Allgemeinen Verwaltungsverfah-

rensgesetzes 1991 – AVG), Haushaltsangehörige, 

Angestellte oder durch uns bekannte Funktionä-

re/Funktionärinnen von Organisationen vertreten lässt 

und kein Zweifel an deren Vertretungsbefugnis be-

steht oder 

− wenn der/die Beteiligte gemeinsam mit seinem/ihrer 

Bevollmächtigten zur Verhandlung kommt. 

 

Beteiligte können in die dem Gegenstand der Verhand-

lung zugrundeliegenden Planunterlagen und sonstigen 

Behelfe Einsicht nehmen (tel. Terminvereinbarung wird 

empfohlen! Telefonnummer: 0662 8072 3170): 

 

Ort der Einsichtnahme: 5020 Salzburg, Schwarzstraße 

44, 2. Stock, Zimmer Nr. 201 

 

Zeit: Montag bis Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr, 

 Montag auch 13.30 bis 16.00 Uhr 

 

Abgesehen von dieser Bekanntmachung und der persön-

lichen Verständigung der uns bekannten Beteiligten wird 

die Verhandlung durch 

• Anschlag an der Amtstafel der Stadtgemeinde Salz-

burg kundgemacht. 

 

Beteiligte verlieren ihre Parteistellung, soweit sie nicht 

spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung während 

der Amtsstunden bei uns oder während der Verhandlung 

Einwendungen erheben. Außerhalb der Verhandlung 

schriftlich erhobene Einwendungen müssen spätestens am 

Tag vor Beginn der Verhandlung bis zum Ende der 

Amtsstunden bei uns eingelangt sein. Außer in der Ver-

handlung können mündliche Einwendungen spätestens 

bis zum 13.09.2023 erhoben werden (tel. Terminverein-

http://www.stadt-salzburg.at/
http://www.stadt-salzburg.at/


Folge 16/2023 Amtsblatt-Sammlung / 31. August 2023 Seite 3 

barung wird empfohlen! Telefonnummer: 0662 8072 

3170): 

Ort: 5020 Salzburg, Schwarzstraße 44, 2. Stock, 

 Zimmer Nr. 201 

 

Zeit: Montag bis Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr, 

 Montag auch 13.30 bis 16.00 Uhr 

 

Wenn ein Beteiligter/eine Beteiligte jedoch durch ein 

unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhin-

dert war, rechtzeitig Einwendungen zu erheben und 

ihn/sie kein Verschulden oder nur ein minderer Grad des 

Versehens trifft, kann er/sie binnen zwei Wochen nach 

Wegfall des Hindernisses, das ihn/sie an der Erhebung 

von Einwendungen gehindert hat, jedoch spätestens bis 

zum Zeitpunkt der rechtskräftigen Entscheidung der Sa-

che, bei uns Einwendungen erheben. Diese Einwendun-

gen gelten dann als rechtzeitig erhoben. Bitte beachten 

Sie, dass eine längere Ortsabwesenheit kein unvorherge-

sehenes oder unabwendbares Ereignis darstellt. 

 

Rechtsgrundlage: §§ 40 bis 42 des Allgemeinen Verwal-

tungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG) 

 

Für den Bürgermeister: 

Mag. Ulrich Roider 
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Laut Stadtrechtsnovelle vom 11. Dezember 2019, kundgemacht am 24. Februar 2020 im 
Landesgesetzblatt 12/2020, ist seit 1. März 2020 die Kundmachung gemäß § 19 StR 1966  
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Aufgrund einer Stadtrechtsnovelle sind die 
rechtsverbindlichen Kundmachungen seit 1. März 2020 auf 
der Stadthomepage www.stadt-salzburg.at zu finden. Sie 
erhalten künftig 14-tägig eine Sammlung dieser tagesaktuell 
elektronisch kundgemachten Amtsblatt-Stücke in gewohnter 
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Bestellung / Abbestellung / Fragen zum Abo unter  
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Das Abo verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn es nicht spätestens  
bis November des laufenden Jahres schriftlich gekündigt wird.  
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